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Hinweise der Redaktion zum Rechtsportal

Hinweise der Redaktion zum Rechtsportal

Ab dem 1. Oktober 2016 wird der derzeitige kostenpflichtige Teil des elektronischen Angebotes
"recht.nrw.de" zur kostenfreien Nutzung freigeschaltet.

Alle Nutzerinnen und Nutzer haben dann auch freien Zugriff auf die Historischen Sammlungen
(Gesetze und Erlasse), auf alle Gesetzblatter ab 1946 und alle Ministerialblatter ab 1949 und die
Mdglichkeit der Volltext- und der Stichtagssuche. Abonnentinnen und Abonnenten des kosten-
pflichtigen Angebots, die in den letzten zwolf Monaten Einzahlungen geleistet haben, werden die
aus diesen Einzahlungen resultierenden Guthaben Uber 1 Euro zum Jahresende erstattet.

Guthaben, die aus Einzahlungen stammen, die alter als zwoéIf Monate sind, kbnnen geman der
Einverstandniserklarung bei Errichtung eines Guthabenkontos nicht erstattet werden.

GV. NRW. 2016 S. 781

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/1


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2016-27
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2016-s781
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2016-27

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Hinweise der Redaktion zum Rechtsportal 


